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Editorial:

Bilanzierung in bewegten Zeiten
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„Bilanzielle Vorsorge“ bei außergewöhnlichen Ereignissen und
Krisen: Dazu zählen Lieferkettenunterbrechungen, steigende Ener-
giepreise, eine Verschlechterung der Kundenbonitäten, wechseln-
de Strafzölle, Kriege in der Ukraine sowie im Nahen Osten und vie-
les andere mehr. Die Liste der geopolitischen Spannungen, die das
Unternehmensgeschäft beeinträchtigen oder gar schädigen kön-
nen, ist lang. Das Controlling muss als Koordinator und Navigator
ständig mit Kennzahlen, Planrevisionen sowie Vorschlägen zu Ge-
genmaßnahmen (wie Absatzsteigerung, Kosteneinsparungen,
Schließung von Geschäftseinheiten etc.) „Feuerwehrarbeit“ leisten.
Auch die Finanzbuchhaltung ist gefordert. Das beschränkt sich
nicht allein auf eine konsequentere Überwachung der Kundenboni-
tät und Forderungsbeitreibung. „Krisensensible Bilanzposten“
auf der Aktiv- und Passivseite müssen auf den Prüfstand gestellt
werden. Auf der Aktivseite betrifft dies insbesondere die Werthaltig-
keit von Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen) und Vorräten, ob even-
tuell außerordentliche Abschreibungen vorzunehmen sind. Hinzu
kommt das Risiko von Forderungsausfällen. Auf der Passivseite ste-
hen Rückstellungen für drohende Verluste im Fokus (z.B. bei Ab-
satzverträgen mit fest vereinbarten Entgelten). Die Auswirkungen
auf Bilanzierung, Bewertung und Berichterstattung sind enorm
vielschichtig, wie Professor Zwirner in dieser Ausgabe BC 2026,
212 ff., aufzeigt. Das „Röntgenauge“ des (Bilanz-)Buchhalters soll
der von Immanuel Kant registrierten Gefahr, dass „unser Entschei-
den weiter als unser Erkennen reicht“, schon unterjährig begeg-
nen. Gleichzeitig können auf diese Weise bereits „Merkposten“ für
den kommenden Jahresabschluss 2026 gesammelt werden.

Die Steuerbilanz als (vermeintliches) „Steuerinstrument“: Wie
die energetische Sanierung von Gebäuden handelsbilanziell zu
erfassen und bewerten ist, haben Zwirner/Vodermeier/Günther/
Schmeer schon in der April-Ausgabe 2026 (BC 2026, 164 ff.) erläu-
tert. Die Steuerbilanz geht da aufgrund eines aktuellen BMF-Schrei-
bens häufig andere Wege. So stellen Wärmepumpen, Solarther-
mieanlagen oder Wasserstoffheizungen steuerbilanziell – im Un-
terschied zu den IDW-Leitlinien für die Handelsbilanz – keine Stan-
dardhebung dar. Ihre Anschaffung ist infolgedessen als Erhaltungs-
aufwand unmittelbar steuermindernd abzusetzen. Dieser steuer-
liche Effekt soll zu energetischen Sanierungen animieren. Überse-
hen werden darf allerdings nicht die Ausnahme: Wurden die Maß-
nahmen innerhalb von drei Jahren nach der Gebäudeanschaffung
durchgeführt und überschreiten sie 15 % der Anschaffungskosten
des Gebäudes, sind sie als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu
aktivieren. Dies kann zum (ungewollten) Hinauszögern von ener-
getischen Gebäudesanierungen führen, so Zwirner/Vodermeier/
Günther/Schmeer in diesem Heft, BC 2026, 221 ff. Auch „das beste
Anderssein ist (frei nach Carsten K. Rath) nicht immer Bessersein“.

Die Digitalisierung hat eine neue „Kultur der Unverbindlichkeit“
hervorgebracht, so ein Warnruf von Daniela Kuhl in dieser Ausgabe
BC 2026, 233 ff. Mit einem Klick lassen sich z.B. Termine absagen.
Da Verbindlichkeit die Schwester der Zuverlässigkeit ist, darf so et-
was nicht in Rechnungswesenabteilungen Einzug halten. Die Auto-
rin zeigt, wie dem begegnet werden kann.

Ernst Maier-Siegert, BC-Redaktion
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